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Auszüge zur Bildungspolitik

Präambel

(...)

Die Koalition wird ein Jahrzehnt der Investitionen einleiten. Wir wollen die gute Entwicklung 
unserer Finanzen nutzen, um für die Berliner*innen eine gute Infrastruktur zu schaffen, die Schulen 
zu sanieren und besonders die Bezirke in die Lage zu versetzen, ihre wichtigen Leistungen schneller
und besser zu erledigen – sei es im Bürgeramt oder Jugendamt, beim Bau- und Umweltamt zur 
schnellen, umweltgerechten Realisierung neuer bezahlbarer Wohnungen oder Kitabauten.

(...)

Grundlage für Teilhabe bleibt gute Bildung und Ausbildung. Wir wollen Bildung kostenfrei und in 
guter Qualität anbieten. Wir bekennen uns zu einer auf die Bedürfnisse und für die beste Förderung 
der Kinder abgestimmte Berliner Schullandschaft aus Integrierter Sekundarschule, Gymnasium und 
freien Schulen und sehen darüber hinaus im Ausbau der Gemeinschaftsschule eine gute Grundlage 
für mehr Chancengleichheit im Schulsystem.

(...)

Beste Bildungschancen für mehr Teilhabe

Gute Bildung ist Voraussetzung für Teilhabe in der Gesellschaft. Das Ziel der Koalition ist, allen 
Kindern und Jugendlichen eine Bildung zu ermöglichen, die ihre Begabungen und Potenziale 
ausschöpft. Die Koalition will ein Bildungssystem, das zur Entkoppelung des Bildungserfolgs von 
der sozialen Herkunft beiträgt.

Attraktive Lehr- und Lernorte für die Stadt

Schulreformen brauchen Zeit und verlässliche Rahmenbedingungen. Die Koalition will in der kom-
menden Legislaturperiode das bestehende zweigliedrige Schulsystem sozial gerechter, leistungsfä-
higer und inklusiver gestalten. Schulen des längeren gemeinsamen Lernens werden dabei besonders
unterstützt. Die Koalition will alle Schulformen so weiterentwickeln, dass sie die Heterogenität ih-
rer Schüler*innen positiv aufnehmen. Das Erleben von Partizipation und Selbstwirksamkeit sind 
Schlüsselerfahrungen in einer Demokratie. Deshalb wird die Koalition partizipative Strukturen und 
die politische Bildung stärken. Die Koalition wird die Schulen zu guten Lehr- und Lernorten entwi-
ckeln und die notwendigen Sanierungen und Neubauten realisieren. Die Koalition wird die Eigen-
verantwortung der Berliner Schulen weiter stärken und die Arbeitsbedingungen für alle dort Tätigen
verbessern.

Inklusive Lehreinrichtungen ermöglichen

Inklusion bedeutet für die Koalition die Umsetzung einer Pädagogik, die jedes Kind in seiner Indi-
vidualität wertschätzt, seine Stärken erkennt, sie fördert und Vielfalt als Chance für erfolgreiches 
Lernen nutzt. Berlin verfolgt den begonnenen Prozess schrittweise weiter. Inklusion betrifft alle 
Schularten, auch die Gymnasien. Die inklusive Schule ist eine Schule für alle und dies wird die Ko-



alition im Schulgesetz verankern. Der Elternwille spielt bei der Wahl der Schulform für die sonder-
pädagogische Förderung eine entscheidende Rolle.

Als Übergangssystem zum inklusiven Schulsystem werden 36 Schulen bis zum Schuljahr 2020/21 
die Möglichkeit erhalten, sich als Inklusive Schwerpunktschulen zu profilieren. Der Fachbeirat „In-
klusion“ wird wieder eingerichtet. Um Barrierefreiheit an den Schulen herzustellen, muss der ent-
sprechende Investitionsansatz erhöht werden. Außerdem müssen die Schulen notwendige zusätzli-
che Ressourcen erhalten, damit alle Schüler*innen die ihnen zustehende Förderung bekommen. Die 
Koalition verfolgt das Ziel, die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Haus-
haltsvorbehalt nach § 37 Abs. 3 des Schulgesetzes entfällt. Die Schulen müssen durch ein System 
der Grundausstattung und eine bedarfsgerechte Nachsteuerung in die Lage versetzt werden, inklusiv
zu arbeiten. Dabei sollen Schulen mit einem großen Anteil von Schüler*innen aus belasteten Sozial-
räumen ebenso berücksichtigt werden wie Schulen, die auf einem hohen Niveau inklusiv arbeiten. 
Multiprofessionelle Teams mit u.a. medizinischem oder betreuendem Personal sowie 
Schulhelfer*innen können zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Inklusion leisten.

Das eingeführte System der Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und 
Unterstützungszentren (SIBUZ) ist eine wichtige Bedingung, dass Inklusion vor Ort gelingt. Durch 
die Ausweitung der Aufgaben, wie zum Beispiel der lernbegleitenden Diagnostik, ist eine personelle
Aufstockung erforderlich. Der im Haushalt bereits vorgesehene gestufte Ausbau der Personalaus-
stattung in den SIBUZ, Fachbereich Inklusionspädagogik wird vorgezogen und mit festen Stellen 
verankert. Die Koalition wird einen Umsetzungsplan der Schritte auf dem Weg zu einer inklusiven 
Schule erarbeiten. Der Prozess der Inklusion soll parallel dazu evaluiert werden. Da die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wird die Koalition 
eine Bundesratsinitiative für ein Programm zur Inklusion starten.

Begabungsförderung intensivieren 

Die individuellen Begabungen der Schüler*innen müssen an allen Schularten gefördert werden. Die
Koalition wird ein umfassendes Programm zur Begabungsförderung erarbeiten, welches nicht nur 
den Unterricht umfasst, sondern auch die Förderung der besonderen Talente im musischen, sportli-
chen und kreativen Bereich einbezieht. Das Programm umfasst sowohl schulische als auch außer-
schulische Maßnahmen. Die bestehenden Angebote der Begabungsförderung werden evaluiert.

Qualität sichern, eigenverantwortliche Schule stärken

Um die Leistungsfähigkeit der Berliner Schule zu stärken, die Qualität der Abschlüsse zu steigern 
und die Zahl der Schulabgänger*innen ohne Abschluss deutlich zu senken, soll eine abgestimmte 
Gesamtstrategie zur Qualitätssicherung entwickelt werden. Besonders unterstützt werden Schulen in
belasteten Sozialräumen. Dazu werden die vorhandenen Unterstützungssysteme für Schulen bei der 
Unterrichts- und Schulentwicklung ausgeweitet. Die Anzahl der Fachcoaches wird verdoppelt. Über
die Weiterentwicklung des Bonus-Programms soll nach Vorlage des Abschlussberichts der wissen-
schaftlichen Begleitung entschieden werden. Die Arbeit von ÄProSchul3 als landesweiter Unter-
stützungsagentur soll mit den Hilfesystemen der regionalen Fortbildung, der Schulinspektion und 
der Schulpsychologie besser vernetzt und koordiniert werden.

Zur Unterstützung der eigenverantwortlichen Schule fokussiert die Schulaufsicht ihre Arbeit ver-
stärkt auf Fragen der datenbasierten Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die regionale Schulauf-
sicht wird entlastet, weiterentwickelt und gestärkt. Die Angebote des Instituts für Schulqualität zur 
Selbstevaluation für Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulaufsicht sollen intensiver genutzt werden, 
der Nutzung durch die Schulaufsicht kommt dabei eine Vorbildfunktion zu. Schulen und Schulauf-
sicht werden in der Nutzung von externen und internen Evaluationsergebnissen künftig noch stärker
fachlich unterstützt. Der Zeitpunkt für die Durchführung der Vergleichsarbeiten (Vera 3) wird in der



Grundschule in die Jahrgangsstufe 4 verlegt, um eine bessere Passung zu den erwarteten Bildungs-
standards zu schaffen.

Zeit für Teamarbeit und Schulentwicklung einplanen

Teamarbeit und Kooperationen sind wichtige Elemente einer guten Schule. Die Koalition wird da-
her ein Konzept zur Unterstützung von Teamarbeit an den Schulen erarbeiten lassen und dabei die 
Themen Arbeitszeit, Tätigkeitsbeschreibungen und Arbeitsplätze für Lehrkräfte in Schulen einbe-
ziehen. Zur Entlastung der Schulen wird die Koalition Stellen für Verwaltungsleitungen schaffen. 
Die Unterstützung von mehr Autonomie an Schulen über den Verfügungsfonds ist erfolgreich. Die 
Koalition wird den Fonds weiterentwickeln (u.a. für Sachaufgaben öffnen) und umfangreich aus-
bauen, indem die Koalition den Schulen die Möglichkeit gibt, mehr Mittel für die bauliche Unter-
haltung einzusetzen, um einen gezielten und schnellen Einsatz an den Schulen zu erleichtern. Zur 
Förderung der Team-, Schul- und Unterrichtsentwicklung werden Grundschulen beginnend zum 
Schuljahr 2017/18 durch einen Stundenpool entlastet. Die Größe des Pools ist abhängig von der 
Schüler*innenzahl, umfasst jedoch mindestens sechs Stunden für jede Grundschule. Im Rahmen der
schulischen Selbstständigkeit und Eigenverantwortung erhalten die weiterführenden Schulen die 
Möglichkeit, anstelle der Besetzung einer freien Funktionsstelle zusätzliche Anrechnungsstunden zu
gewähren.

Die Koalition wird sicherstellen, dass alle Berliner Schulen in die zentrale Serverlandschaft des 
ITDZ Berlin überführt werden und künftig webbasiert ihre Schulverwaltung betreiben können und 
dass alle Schulen im Laufe der Legislaturperiode für die Betreuung ihrer edukativen IT-Infrastruk-
tur und PCs auf eine professionelle IT-Betreuung zurückgreifen können. Die konkrete Ausgestal-
tung wird nach Auswertung des laufenden Pilotprojekts mit externen Servicetechnikern erarbeitet.

Grundschule

Die Koalition will die Bezahlung der Grundschullehrkräfte auf A13/ E13 schrittweise anheben. Zur 
Verbesserung des Vertretungssystems will die Koalition analog zur Personalkostenbudgetierung in 
Schulen ein flexibleres Modell der Vertretungsreserve in der Ergänzenden Bildung und Betreuung 
im Ganztag in der Grundschule entwickeln. Die Qualität im offenen Ganztagsbetrieb an Grundschu-
len soll verbessert werden, dabei wird eine Verbesserung des Erzieher*innenschlüssels im Nachmit-
tagsmodul angestrebt.

Grundschulen können auch in Zukunft entscheiden, ob sie in der Schulanfangsphase jahrgangsüber-
greifende Lerngruppen (JÜL) bilden. Die Koalition wird die pädagogische Arbeit in JÜL-Gruppen 
stärken. Die Koalition wird die räumlichen und personellen Voraussetzungen dafür schaffen, die Be-
darfsprüfung für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule in dieser Legislaturperiode abzu-
schaffen.

Gemeinschaftsschule

Die Koalition wird die Gemeinschaftsschule (GemS) qualitativ und quantitativ weiterentwickeln 
und ein Förderkonzept erarbeiten, um die Gründung von neuen Gemeinschaftsschulen attraktiver zu
machen. Es sollen u.a. sowohl die freiwillige Kooperation und Fusion von Grund- und weiterfüh-
renden Schulen gefördert werden als auch Erhalt bzw. Ausbau der Ressourcen für die Schulleitung 
in der Grundstufe und der Ausbau aller Schulstufen Schwerpunkte sein. Dabei sind für die Sekun-
darstufe II verschiedene Wege, darunter Kooperationsmodelle, möglich. Die Gemeinschaftsschule 
wird als schulstufenübergreifende Regelschulart, die Grund- und Sekundarstufe I und II umfasst, in 
das Schulgesetz aufgenommen. Die Koalition unterstützt bei notwendigem Schulneubau vor allem 
die Neugründungen von Gemeinschaftsschulen und ermutigt die Bezirke in diese Richtung. Die 
wissenschaftliche Begleitung der Gemeinschaftsschule wird fortgesetzt, auf die Grund- und Ober-



stufe und die Übergänge erweitert und als Beratung und Unterstützung für die Schulentwicklung er-
halten.

Verbundmodelle Oberstufen

Für die Akzeptanz einer Schule ist die Schul- und Unterrichtsqualität ebenso maßgeblich wie die 
Aussicht, die allgemeine oder berufsbezogene Hochschulreife erwerben zu können. Deshalb wird 
die Koalition in allen Integrierten Sekundarschulen (ISS) den Weg zum Abitur ebnen und sie da-
durch stärken. Für ISS, die keine eigenständige Oberstufe haben können und wollen, setzt die Ko-
alition verstärkt auf leistungsfähige Verbundmodelle mit allgemeinbildenden bzw. berufsbildenden 
Schulen. Durch umfassende Beratung der Grundschuleltern und eine bessere Sichtbarkeit der Ver-
bundlösungen soll dieser Prozess unterstützt werden.

Berufliche Bildung

Die Koalition bekennt sich zur Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung. Sie wird 
die Berufsbildung in den Oberstufenzentren (OSZ) stärken, die duale Ausbildung als starkes attrak-
tives Angebot nachhaltig fördern und den Übergang von der allgemeinbildenden Schule in Ausbil-
dung und Beruf weiter verbessern. Sie will allen jungen Menschen eine berufliche Perspektive er-
möglichen. Das Recht auf inklusive Beschulung wird schrittweise auch in der beruflichen Bildung 
umgesetzt.

Damit kein Jugendlicher verloren geht, wird die Bildungswegedokumentation ausgebaut. Die Ju-
gendberufsagentur wird weiter gestärkt, insbesondere durch den Ausbau der Jugendberufshilfe und 
die verstärkte Anbindung sozialintegrativer Leistungen sowie die rechtskreisübergreifende Qualifi-
zierung des Personals. Ihr Wirkungskreis wird im nächsten Schritt auf Jugendliche mit besonderen 
Förderbedarfen erweitert.

In den Schulen tritt die Anschlussorientierung an die Seite der Abschlussorientierung. Die Bildungs-
wegeberatung beginnt in der Grundschule, insbesondere auch für Geflüchtete und ihre Familien. 
Die Berufs- und Studienorientierung wird methodisch und curricular so abgesichert, dass die Ju-
gendlichen gute Bildungs- und Berufswegeentscheidungen treffen können. Durch Maßnahmen wie 
den "Talente Check" erhalten die Schüler*innen in der 8. Jahrgangsstufe eine Rückmeldung über 
ihre Talente und mögliche Berufswünsche. Die duale Ausbildung ist gleichberechtigtes Beratungs-
ziel mit dem Hochschulstudium.

Die Koalition will in Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben Jugendlichen den ausbildungsbe-
gleitenden Erwerb der Fachhochschulreife ermöglichen. Der zweite Berufsschultag ist flächende-
ckend sicherzustellen. Zudem will die Koalition Kombinationsmodelle zwischen dualer Ausbildung
und Studium stärken. Die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung will die Koalition weiter ausbauen. 
Die Berufsausbildung mit Abitur wird ausgebaut. Dazu sollte auch an ausgewählten ISS/GemS und 
in Kooperation mit OSZ die Möglichkeit pilotiert werden, das „Duale Abitur“ ab der 9. Jahrgangs-
stufe anzubieten.

Für „unversorgte“ Schüler/innen nach dem 10. Schulbesuchsjahr, die in keine anschließende Ausbil-
dung münden, kein Freiwilliges Soziales Jahr o.ä. besuchen oder sich nicht für eine schulische 
Laufbahn zur Hochschulreife entscheiden, wird die Koalition gezielte Angebote machen. Dazu ge-
hören Angebote wie die dual ausgerichtete Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) und 
Methoden des produktiven Lernens sowie Produktionsschulen.

Eine professionelle Imagekampagne der beruflichen Bildung begleitet den Informations- und Auf-
wertungsprozess und dient gleichzeitig der Fachkräftesicherung. Die Schulentwicklungsplanung 
wird periodisch angepasst, die Eigenverantwortung der Schulen wird weiterentwickelt (Pilotpro-
jekt), die Bildungsgänge und Bildungsgangstrukturen werden überprüft. Das Modell der Ausbil-
dungsbegleitung soll flächendeckend für Jugendliche mit Ausbildungshemmnissen zur Verfügung 



gestellt werden. Die Koalition wird sich dafür einsetzen, dass mehr Angebote zur assistierten Aus-
bildung für Menschen mit Förderbedarf und für Geflüchtete geschaffen werden. Damit die techni-
sche Geräteausstattung und IT-Ausstattung der beruflichen Bildung auf aktuellem Stand bleibt, wird
ein transparentes Modell der Ersatzbeschaffung entwickelt.

Schulen in freier Trägerschaft

Um die Finanzierungssystematik der Schulen in freier Trägerschaft transparenter zu machen und 
den Schulen Planungssicherheit zu geben, wird die Erarbeitung eines neuen Finanzierungsmodells 
auf Vollkostenbasis (wie in der vorherigen Legislaturperiode begonnen) bis Ende 2017 abgeschlos-
sen und dieses ab 2019 eingeführt. Das neue Finanzierungsmodell soll im Rahmen der bisher zur 
Verfügung stehenden Zuschüsse eine höhere Zuweisung an Privatschulen ermöglichen, die verstärkt
inklusiv arbeiten und Schüler*innen aus sozial benachteiligten Familien aufnehmen.

Medienkompetenz, digitale Bildung und Schulbibliotheken stärken

Das Bildungs- und Medienzentrum mit der iMINT-Akademie in der Levetzowstraße wird neben 
dem LISUM und dem Runden Tisch Medienbildung eine zentrale Rolle übernehmen. Die Koalition 
wird die Medienplattform OER und die IT-Infrastruktur der Schulen mit schnellen und leistungsfä-
higen Breitbandanschlüssen, WLAN für alle und einer zeitgemäßen Hard- und Software-Ausstat-
tung unter Einbeziehung von open source-Software ausbauen. Zur Stärkung des Fachs Informatik 
werden in der Sekundarstufe I die Möglichkeiten für die Gestaltung des Wahlpflichtbereichs er-
weitert. Die Anzahl der Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte wird bedarfsgerecht erhöht. 
Bestand und Betrieb von Schulbibliotheken werden durch ausreichende Finanzierung und ein trag-
bares Personalkonzept abgesichert und erweitert sowie die Einrichtung einer gemeinsamen IT-
Lösung gefördert.

Mehr gut ausgebildete Lehrkräfte, weniger Unterrichtsausfall

Die Koalition wird die personelle Ausstattung der Schulen verbessern und damit einen entscheiden-
den Schritt gehen, um Unterrichtsausfall und Überlastung der Lehrkräfte deutlich zu reduzieren.

Zur Entlastung soll zukünftig jede Schule ein Stundendeputat für Mentor*innentätigkeit für die 
Ausbildung und Unterstützung von Referendar*innen, Praktikant*innen und Quereinsteiger*innen 
erhalten.

Als Beitrag zur Fachkräftesicherung bei Lehrkräften wird geprüft, ob hierzu weitere Anreizinstru-
mente erforderlich sind. Die Zahl der Referendariatsplätze wird schrittweise ausgeweitet. Die Ko-
alition wird die Lehrkräftefort- und -weiterbildung stärken und ausbauen, insbesondere für Querein-
steiger*innen. Lehrkräfte haben das Recht und die Pflicht, zur Erhaltung und Erweiterung ihrer 
fachlichen und pädagogischen Kompetenzen an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die Koali-
tion wird ein Konzept erarbeiten, wie die bestehende Fortbildungsverpflichtung überprüfbar erfüllt 
werden kann.

Ziel der nächsten Jahre wird es für die Koalition sein, trotz wachsender Anforderungen und steigen-
der psychosozialer Belastung die Gesundheit der Beschäftigten im Bildungsbereich zu fördern, zu 
sichern und vorzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf aus gesundheitlichen Gründen erheblich zu ver-
mindern. Die Koalition wird daher Methoden und Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes sowie der Gesundheitsförderung (z.B. Supervision, Einsatz von Gesundheitscoaches und Prä-
ventolog*innen) erproben und ermöglichen.

Ganztagsschulen und Mittagessensangebote ausbauen

Die Koalition wird den Ausbau des Gebundenen Ganztags vorantreiben, bevorzugt in belasteten So-
zialräumen. Sie will bis zum Ende der Legislaturperiode die Anzahl der Gymnasien mit Ganztags-



angeboten auf freiwilliger Basis steigern. Dazu soll die Ausstattung mit Schülerarbeitsstunden im 
Ganztag an das Niveau der ISS angeglichen werden.

Qualitätsentwicklung im Ganztag und die Entwicklung von Schulqualität gehören zusammen. Die 
Koalition wird die Qualitätsstandards verbindlich ausgestalten, um die Arbeit der Ganztagsschulen 
und ihrer Partner stärker zu fördern. Die Serviceagentur Ganztag als Unterstützungssystem wird 
fortgeführt und personell verstärkt.

Die Koalition wird ein Konzept vorlegen, wie und in welchen zeitlichen Schritten in allen Schulen 
ein flächendeckendes subventioniertes Mittagessenangebot eingeführt werden kann. Der Senat wird
eine Bundesratsinitiative zur Absenkung der Mehrwertsteuer für Schul- und Kitaessen auf 7% für 
kommerzielle Anbieter und zur generellen Abschaffung der Mehrwertsteuer für gemeinnützige Ein-
richtungen und Vereine, die Schulen und Kitas mit Essen versorgen, ergreifen.

Kleinklassen gegen Schuldistanz und Lernmittelfreiheit

Zur Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen mit komplexen Problemlagen und 
Hilfebedarfen wird die Koalition in allen Bezirken Kleinklassen außerhalb des Schulbetriebes kom-
biniert mit Jugendhilfemaßnahmen (temporäre Lerngruppen) in gemeinsamer Verantwortung der 
Schule, der Schulaufsicht, der Schulpsychologie und des Jugendamtes ausweiten. Ziel ist die Ver-
meidung verfestigter Schuldistanz und die Wiedereingliederung in die Regelschule.

Die Koalition strebt mittelfristig die Lernmittelfreiheit an. Über die Ausweitung des Berechtigten-
kreises des Berlinpasses, werden mehr Familien von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreit. Der Ver-
wendungskreis der Lernmittel wird erweitert. 

Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Öffnung

Die Koalition wird ein Konzept zur Förderung der Mehrsprachigkeit im Sinne der Didaktik der 
Mehrsprachigkeit entwickeln. Die Angebote an zweisprachiger Bildung und Erziehung z.B. für Tür-
kisch, Arabisch und Kurdisch, aber auch von osteuropäischen Sprachen, baut die Koalition aus und 
schafft Möglichkeiten, die Herkunftssprache als erste bzw. zweite Fremdsprache zu erlernen und bei
Prüfungen anzuerkennen. Das erfolgreiche Angebot der Staatlichen Europaschule Berlin wird nach-
fragegerecht auf Basis der Evaluation weiter ausgebaut und dabei darauf geachtet, dass auch Stand-
orte in den östlichen Bezirken aufgebaut werden. Die bereits erfolgte formale Gründung der zweiten
internationalen staatlichen Schule wird umgesetzt, dabei wird sicherstellt, dass die aufwachsende 
neue bilinguale Schule wie vorgesehen spätestens zum Schuljahr 2018/19 in ein eigenes Schulge-
bäude am Standort Levetzowstraße ziehen kann.

Zur Verbesserung des interkulturellen Zusammenlebens und -arbeitens an den Schulen wird die Ko-
alition Maßnahmen zur interkulturellen Pädagogik entwickeln und die Schulen bei der Aufarbeitung
von interkulturellen und interreligiösen Stereotypen, Vorurteilen und Konflikten unterstützen. Zur 
Verstärkung bestehender Angebote der Sprachbildung und zur Umsetzung neuer Angebote zur Bil-
dung zur Akzeptanz von Vielfalt (Diversity) wird das Zentrum für Sprachbildung inhaltlich um die-
se Aufgaben erweitert, personell deutlich aufgestockt und dauerhaft gesichert. Den Schulen stellt sie
bei Bedarf Diversity-Trainings zur Verfügung. Die Koalition unterstützt die unabhängige Informati-
ons- und Beschwerdestelle bei Diskriminierungen in Kita und Schule.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche integrieren

Die Koalition will, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche möglichst schnell eine Regelklasse be-
suchen können. Dort muss die Sprachbildung, die in den Willkommensklassen begonnen wurde, 
fortgesetzt werden. Die Ressourcen für die Sprachbildung in Willkommensklassen sollen auch dann
erhalten bleiben, wenn die Zahl der Willkommensklassen zurückgeht, um dort Pädagog*innen zur 
verstärkten Sprachförderung im Regelunterricht einzusetzen. Lehrkräften, die in Willkommensklas-



sen arbeiten, will die Koalition eine Weiterqualifizierung mit dem Ziel einer allgemeinen Lehrbefä-
higung anbieten. Zur Evaluation des Erfolgs der Sprachförderbemühungen in Willkommensklassen 
wird eine Fallstudie als wissenschaftliche Begleitforschung in Auftrag gegeben. Das Angebot an 
„Ferienschulen“ wird erheblich ausgeweitet und bedarfsorientiert geöffnet. Allen geflüchteten Kin-
dern soll in der Grundschule die Möglichkeit geboten werden, einen Ganztagsplatz bis 16:00 Uhr in 
Anspruch zu nehmen. Die bisher befristet geschaffenen schulpsychologischen Angebote für ge-
flüchtete Kinder und ihre Eltern werden entfristet und werden bedarfsgerecht eingerichtet. Die Ko-
alition wird Zugangsmöglichkeiten in Schule und Ausbildung für Jugendliche und junge Erwachse-
ne bis 27 schaffen.

Zivilgesellschaftliche Unterstützung und außerschulische Lernorte

Die Koalition unterstützt auch finanziell den Aufbau lokaler Bildungsverbünde, in denen mit Einbe-
ziehung zivilgesellschaftlichen Engagements die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendli-
chen verbessert werden. Dazu soll die Arbeit von Partnern wie Lesepaten, Senior-Partners at 
School, Mentoring-Programmen und Teach First auch künftig unterstützt und ggf. finanziell abge-
sichert werden. Ergänzende außerschulische Bildungsangebote wie Jugendkunstschulen, Jugendver-
kehrsschulen und Gartenarbeitsschulen werden in ihrer Finanzierung nachhaltig abgesichert. Berli-
ner Kitas, Schulen und andere Bildungsträger sollen auf einen Pool von Umwelt- und Natur-
pädagog*innen zurückgreifen können. Die Senatsverwaltung für Bildung gewährleistet die Unter-
stützung und Förderung der Projekte sowie der Vernetzung und Kooperation mit den Schulen und 
Kitas.

Lebenslanges Lernen

Die Koalition will durch den Erlass eines Berliner Weiterbildungsgesetzes den Einrichtungsbestand 
der staatlichen Einrichtungen der außerschulischen Bildungsarbeit (Jugendkunstschulen, Jugendver-
kehrsschulen, Gartenarbeitsschulen, Musikschulen) sowie der allgemeinen Weiterbildung/ Er-
wachsenenbildung (Volkshochschulen, Landeszentrale für politische Bildung) sichern und außer-
dem innovative Projekte und Programme freier und staatlicher Träger fördern. Die Volkshochschu-
len werden durch die Schaffung eines gemeinsamen Servicezentrums organisatorisch gestärkt. Ins-
besondere für stadtweite Bildungsaufgaben, die die Volkshochschulen im politischen Auftrag erfül-
len (Beispiel: Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete), werden zentrale Entwicklungs- und 
Organisationsstrukturen benötigt. Auch den Kursteilnehmer*innen kann nur im Verbund ein hohes 
Serviceniveau geboten werden.

Demokratieverständnis fördern

Alle Menschen und besonders Kinder und Jugendliche müssen verstärkt die Möglichkeit erhalten, 
demokratische Formen des Zusammenlebens zu erleben, zu erproben und demokratische Hand-
lungskompetenzen zu entwickeln. Dazu gehört auch die Fähigkeit, extremistischen und totalitären 
Strömungen und Denkmustern entgegenzutreten. Mit dem Landesschüler*innenausschuss und 
weiteren Vertretungen von Schüler*innen, Pädagogen*innen und Eltern wird ein konstruktiver Dia-
log geführt, wie die politische Bildung, auch über die Einführung eines Faches Politik, verstärkt 
werden kann. Die Koalition wird ihren Beitrag zur Stärkung der Schülervertretungen leisten. Ge-
mäß des Beutelsbacher Konsenses sollen Schüler*innen befähigt werden, sich durch ein differen-
ziertes, kontroverses Bildungsangebot eine eigene Meinung zu bilden. Das gilt auch für den Auftritt 
von Jugendoffizieren der Bundeswehr oder Vertreter*innen des Verfassungsschutzes an Berliner 
Schulen.

Die Koalition will die Berliner Landeszentrale für politische Bildung stärken und mit weiteren Auf-
gaben betrauen. Insbesondere soll sie ein neues Programm zur Demokratiestärkung verantworten, 
welches die demokratische Teilhabe aller Berliner*innen erhöht. Das „Polizeigefängnis Keibel-



straße“ soll als außerschulischer Lernort ausgebaut und gestaltet werden, mit einer Schwerpunktset-
zung auf die Rolle und Geschichte der Volkspolizei der DDR in enger Verknüpfung mit der Ge-
schichte des Hauses bzw. des Ostberliner Polizeipräsidiums.

Eliteschulen des Sports

Die Koalition wird die Eliteschulen des Sports weiterhin fördern und konzeptionell weiterentwi-
ckeln. Dabei werden die Möglichkeiten für die Beschulung von Sportler*innen mit Behinderungen 
und der geschlechtergerechte Zugang erweitert. Der weitere Schulbesuch von Schüler*innen, die 
den Leistungskriterien nicht mehr entsprechen bzw. entsprechen können, soll zukünftig mindestens 
bis zum Ende der Sekundarstufe I gewährleistet und weitere Bildungsgänge in der Sekundarstufe II 
erprobt werden. Die Koalition wird die Internatsplätze ausbauen und für sozial verträglichere Inter-
natsgebühren sorgen.

Haushalts- und Finanzpolitik

Die Koalition wird sich leiten lassen von einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik ohne neue
Schulden. Bestehende finanzielle Spielräume werden genutzt, um die nötigen 
Zukunftsinvestitionen in Bildung, Infrastruktur oder ökologische Modernisierungen zu 
tätigen. Die Koalition wird die Landesbeteiligungen wirtschaftlich erfolgreich führen und 
zugleich für eine Politik der guten öffentlichen Daseinsvorsorge nutzen.

(...)

Investitionen in die Schulinfrastruktur

In den kommenden zehn Jahren sind die investiven Themen Schulbau und Schulsanierung von 
zentraler Bedeutung für die Koalition. Der erforderliche Schulneubau orientiert sich in einer Zehn-
Jahresplanung an einer jeweils angepassten Bevölkerungsprognose. Die Koalition wird die Pla-
nungs- und Umsetzungsverfahren beschleunigen und alle Betroffenen in die anstehenden Entschei-
dungsprozesse einbeziehen.

Der Schulneubau eignet sich in Ansehung der Zinslage in besonderem Maße für eine alternative Fi-
nanzierung. Die Kapazitätserweiterung jenseits eines Neubaus (An-/Ausbau, Modulare Ergänzungs-
bauten) können ebenfalls nach dem neuen System erfolgen. Dazu wird die Koalition unter dem Ge-
sichtspunkt der Beschleunigung eine landeseigene gesellschaftsrechtliche Konstruktion schaffen, 
die auch die Aufnahme von Krediten in privatrechtlicher Organisationsform ermöglicht. Die Koali-
tion schließt beim Neubau jede Form von Public Private Partnership aus. Denkbar ist beispielsweise
das Prinzip des Mietkaufs, soweit der Mietkauf im landesinternen Kreislauf stattfindet.

Moderner und zukunftsfähiger Schulbau

Die anstehende Generation neuer Berliner Schulen wird von der Koalition zur Umsetzung der aktu-
ellen technischen und pädagogischen Standards genutzt werden und soll mit architektonisch inter-
essanten Schulen auch sozialräumlich und städtebaulich eine Aufwertung in den jeweiligen Quartie-
ren gewährleisten. Eine Partizipation der Beteiligten wird sichergestellt. Sanierungen und Neubau-
vorhaben folgen Orientierungsmaßstäben für die Arbeitsplatz- und Raumgestaltung für Schüler*in-
nen und das Personal.

Für Schulbauten gelten mindestens die Standards für eine KfW-Förderfähigkeit. Um sich in einem 
Schulgebäude wohlzufühlen, bedarf es überdies auch der Schaffung eines gesunden Raum(luft)kli-
mas mit möglichst einfachen, natürlichen Mitteln. Für gute Arbeitsbedingungen werden Standards 
für eine nutzungsgerechte Licht- und Akustikqualität definiert.



Die Koalition wird die Ergebnisse der AG Schulraumqualität bei der Definition zeitgemäßer Raum-,
Funktions- und Ausstattungsprogramme in Form von Musterbautypen für Grundschulen und für 
weiterführende Schulen berücksichtigen.

Angestrebt werden Bautypen, die die klassische "Flurschule" durch sog. Cluster-Bauweise ablösen 
und die Einrichtung von sogenannten Lernhäusern ermöglichen.

Neue Schulen sind grundsätzlich als inklusive, klimafreundliche Ganztagsschulen auszugestalten, 
die sich sozialräumlich öffnen lassen (z.B. Bildungsverbünde, Stadtteilbibliotheken). Dort wo 
Grundschulen und weiterführende Schulen benötigt werden, sind die Neubauten baulich für die 
Nutzung als Gemeinschaftsschulen vorzusehen.

Die einschlägigen Verfahren im Bereich Schulbau sind so zu verkürzen, dass die Planungs- und 
Bauzeiten in Berlin mindestens halbiert werden.

Sanierung von Schulen

Die Koalition strebt an, den über Jahre aufgelaufenen Sanierungsstau nach den gleichen Prinzipien, 
wie den Schulneubau, abzuarbeiten. Darüber hinaus sollen an den diesbezüglichen Entscheidungs-
prozessen alle Beteiligten auf bezirklicher Ebene (Bezirksverordnetenversammlung, Bezirksamt, 
Eltern, Schüler*innen sowie pädagogisches Personal) mitwirken. Die Koalition eröffnet auf Grund-
lage eines rechtssicheren und wirtschaftlichen Verfahrens auch für die Schulsanierung die Möglich-
keit einer alternativen Finanzierung, soweit Großprojekte bearbeitet werden.

Dies können entweder Sanierungen ganzer Schulen, Maßnahmen von über 5,5 Mio. Euro sowie sol-
che Sanierungen sein, welche die Bezirke freiwillig zentralisieren wollen.

Dabei sind zur Refinanzierung zum Beispiel die Heranziehung der Mittel des Schul- und Sportstät-
tensanierungsprogramms sowie ein „sale and lease back“-Verfahren denkbar, soweit es ausschließ-
lich im öffentlichen und landeseigenen Sektor stattfindet.

Baulichen Unterhalt erhöhen und zeitgemäßes Facility Management umsetzen Die Koalition wird 
auch den baulichen Unterhalt für Schulgebäude in bezirklicher Verantwortung auf 1,32% des Ge-
bäudewiederbeschaffungswertes erhöhen und die erforderlichen Haushaltsmittel insoweit zweckge-
bunden zur Verfügung stellen. 

(...)

Stärkung der Kita-Eigenbetriebe

Mit einem Anteil von ca. 25% der Plätze sind die fünf Eigenbetriebe ein fester Bestandteil der Ber-
liner Trägerlandschaft. Die öffentlichen Kitas bieten in der Regel lange Öffnungszeiten zwischen 
6:00 und 18:00 Uhr an, die sich an der Berufstätigkeit der Eltern orientieren. Mit guter pädagogi-
scher Qualität begegnen die Eigenbetriebe so kompetent den Herausforderungen der wachsenden 
Stadt. Diese Ressource soll weiter ausgebaut werden. Der erforderliche Platzausbau soll forciert von
den Eigenbetrieben vorgenommen werden.

Die Koalition wird noch benötigte Miet- und Betreiberverträge von Not- und Gemeinschaftsunter-
künften für Geflüchtete schnellstmöglich auf angemessene Kostensätze umstellen, und die nicht 
mehr benötigten Verträge zügig auflösen. Damit erbringt die Koalition einen Beitrag zu mehr Trans-
parenz und mit mehr Qualität kann zugleich eine strukturelle Haushaltsentlastung erreicht werden.

(…)

Gute Kindheit und Jugend in einer familienfreundlichen Stadt

Die Koalition steht für ein kinder- und jugendgerechtes Berlin. Sie fördert die aktive Beteiligung 
junger Menschen in allen Lebensbereichen und stärkt Jugendarbeit und Jugendbildung. Initiativen 



junger Menschen, die ihr Recht auf Selbstorganisation und Beteiligung an allen sie und ihre 
Zukunft betreffenden Entscheidungen umsetzen, wird die Koalition anregen und unterstützen, u.a. 
durch die Weiterentwicklung des Jugenddemokratiefonds. Die Koalition bekennt sich dazu, dass 
Berlin eine familienfreundliche Metropole für Alle ist. Besonderer Schwerpunkt ist dabei die Be-
kämpfung von Familien- und Kinderarmut. Daher wird die Koalition umgehend im Rahmen eines 
breiten Beteiligungsprozesses ein Familienfördergesetz auf den Weg bringen und ein ressortüber-
greifendes Programm zur Bekämpfung der Kinderarmut auflegen.

Konkrete Maßnahmen dazu wird die Koalition bereits ab 2017 umsetzen.

Gute Kita für Alle

Zur Förderung der kindlichen Entwicklung aber auch zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf muss für jedes Kind eine gute frühkindliche Förderung in Kita und Tagespflege (auch bei fle-
xiblem Betreuungsbedarf) gewährleistet werden. Die Koalition bekennt sich zum Kita-Bildungspro-
gramm. Wichtig ist das gemeinsame Aufwachsen aller Kinder in ihrer Vielfalt.

Die Koalition wird flexible Kinderbetreuungsangebote ausbauen und besser zugänglich machen. 
Die Koalition will die Bedarfsprüfung für einen Kita-Platz überflüssig machen. Die bestehende 
„Bedarfsprüfung von Amts wegen“ mit Vollendung des 3. Lebensjahres wird umgehend abge-
schafft.

Spätestens ab August 2018 erhält jedes Kind mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen „Will-
kommensgutschein“ (Kitabasisgutschein) für sieben Stunden. Dieser soll Familien zukünftig direkt 
zugesandt werden.

Grundlegend ist der Ausbau der Platzkapazitäten mit Landes- und Bundesmitteln. Die Koalition 
wird das Landesausbauprogramm ausweiten, dabei die Regionen mit den höchsten Bedarfsdefiziten 
priorisieren und die Höhe der Förderung pro Platz den tatsächlichen Baukosten spürbar anpassen. 
Das Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm wird mit 10 Mio. € fortgeführt.

Alle Kinder sollen in der Kita eine gesunde und ausreichende Verpflegung erhalten. Die Koalition 
prüft, ob die Kosten für Frühstück und Vesper bei der nächsten Kostenblattverhandlung RV-Tag be-
rücksichtigt werden können. Die Koalition wird verhindern, dass Kinder wegen nicht-gezahlter Es-
sensbeiträge die Kita verlassen müssen und wird dafür geeignete Instrumente entwickeln.

Die Koalition wird die bereits beschlossenen Qualitätsverbesserungen umsetzen und weiterführen 
und strebt an den Leitungsschlüssels ab 2019 auf 1:90 abzusenken.

Den Kitas werden für die fachliche Anleitung bei der berufsbegleitenden Teilzeitausbildung zusätz-
liche Personalressourcen für die gesamte Zeit der Ausbildung zur Verfügung gestellt: wöchentlich 
drei Anleitungsstunden pro Auszubildendem im ersten, zwei Stunden im zweiten und eine Stunde 
im letzten Ausbildungsjahr.

Die Koalition wird die Kapazitäten für die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften deutlich aus-
bauen. Die Möglichkeiten der Ausbildung auf Hochschulniveau werden weiterentwickelt. Für priva-
te Erzieher*innenschulen werden verbindliche Standards der Qualitätssicherung festgelegt.

Die Koalition wird die Kita-Angebotsvielfalt erhalten. Dazu gehört ein angemessener Anteil in 
kommunaler Trägerschaft. Die Eigenbetriebe werden dabei unterstützt, sich am notwendigen Platz-
ausbau stärker zu beteiligen.

Die Koalition wird den Anspruch auf inklusive Förderung von Kindern mit Behinderung in Kitas 
umsetzen. Für Kinder, die eine besonders intensive Betreuung benötigen, wird die Einführung eines
neuen Status mit zusätzlicher Personalausstattung geprüft. Zum Schutz der Kinder vor Ausgrenzung
wird die Koalition Zuzahlungen, die einzelne Kitas von den Eltern erheben, durch verbindliche 
Regelungen begrenzen.



Gelingende Übergänge

Die Koalition wird dafür sorgen, dass die Übergänge von der Kita in die Grundschule und von der 
Schule in Ausbildung und Beruf gelingen. Für Kinder mit Behinderungen werden die Übergänge er-
leichtert, u.a. durch den Verzicht auf unnötige Prüfungen des bereits festgestellten Förderbedarfs. 
Dafür werden verbindliche Verfahren entwickelt.

Die Koalition sieht in einer guten und wirksamen Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe eine
wichtige Voraussetzung, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben 
erfolgreich zu fördern und zu unterstützen. Das Rahmenkonzept „Kooperation von Schule und Ju-
gendhilfe“ wird weiterentwickelt und das Landesprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen wird 
schrittweise ausgebaut.

Ziel ist es, zukünftig jede Schule, einschließlich der Oberstufenzentren mit mindestens einer Sozial-
arbeiter*innenstelle auszustatten. Dabei erfolgt der Aufwuchs gleichmäßig an Grund- und weiter-
führenden Schulen. Die Koalition wird prüfen, inwieweit die verschiedenen Programme und Aktivi-
täten der Schulsozialarbeit, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen gebündelt und konzep-
tionell zusammengeführt werden können.

(…)

Leistungsfähige Verwaltung und moderner Öffentlicher Dienst

Berlin braucht dringend einen modernen, leistungsfähigen und attraktiven Öffentlichen 
Dienst, der die Potenziale der Beschäftigten nutzt und wertschätzt: Einen Öffentlichen Dienst,
der der Stadt gute Angebote unterbreitet und gleichzeitig viele neue und interessante Arbeits –
und Ausbildungsplätze offeriert. Die Koalition will gemeinsam daran arbeiten, dass alle Berli-
ner*innen und die Berliner Wirtschaft davon partizipieren.

(…)

Vier Projekte der Koalition für ein neues Miteinander von Hauptverwaltung 
und Bezirken

Wenn es darum geht, eine neue Kultur der Verwaltung zu etablieren und die Kompetenz aller Ebe-
nen zu stärken, dann bedarf es nicht nur einer klaren Struktur, sondern auch neuer Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen Hauptverwaltung und Bezirken. Die Koalition will stärker als bisher auf 
Projekte setzen, ein entsprechendes Projektmanagement fördern und dazu gehörige Instrumente eta-
blieren.

2. Neue Kooperationen für effektiven Schulneubau und -sanierung

Bei Schulsanierung und Neubau geht es um das größte Investitionsvorhaben Berlins seit Jahrzehn-
ten. Die Skalierung der Aktivitäten, die Komplexität des Vorhabens, das Betreten vielfältigen Neu-
lands zeigen, dass es nur gelingenkann, wenn Bezirke und Hauptverwaltung zusammenarbeiten und
auch neuartige Formen der Zusammenarbeit finden. Im Rahmen eines zweiten Projekts will die Ko-
alition Bereiche identifizieren, wo erstens Zielvereinbarungen mit Budgetvereinbarungen ver-
bunden werden können, zweitens Anreizmodelle für schnelle Erfolge bei Teilvorhaben der Schulsa-
nierung und des Neubaus geschaffen werden, drittens Wettbewerbe für besonders gelungene Beteili-
gung und Einbindung der Betroffenen initiiert werden und viertens Bezirke sich für zu ihnen pas-
sende Modellvorhaben engagieren können (z.B. Schulneubau in modularisierter Form), die später 
allen 12 Bezirken zur Umsetzung offen stehen.

(…)



Besoldung, Vergütung und Pensionen im Öffentlichen Dienst

Die Koalition bekennt sich zur Mitgliedschaft des Landes Berlin in der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL).

Mit den Tarifverträgen zum Wiedereintritt Berlins in die TdL wird Ende 2017 für die Tarifbeschäf-
tigten des Landes 100 % des Bezahlungsniveaus der anderen Bundesländer erreicht sein.

Die Beamtenbesoldung wird bis 2021 stetig dem durchschnittlichen Niveau der übrigen Bundeslän-
der angepasst. Dies kann über prozentuale Aufschläge zum Tarifabschluss, die schrittweise Erhö-
hung der Jahressonderzahlung, eine regelmäßig jährliche Übernahme des Tarifabschlusses, Sockel-
beträge oder eine Kombination dieser Maßnahmen erfolgen.

Besonderen Wert legt die Koalition auf eine schnelle Angleichung in den unteren Besoldungsgrup-
pen.

Das derzeitige Berliner Besoldungsrecht beruht zurzeit noch immer auf dem übergeleiteten Bundes-
besoldungsrecht. Diese Vorschriften bedürfen einer an den Gegebenheiten des Landes Berlin orien-
tierten Überprüfung und Anpassung, so dass ein sachgerechtes eigenständiges Landesbesoldungsge-
setz – inklusive landesspezifischer Besoldungsordnungen – entsteht.

Für die Bezirke und Verwaltungszweige der Hauptverwaltung, die ihre Stellenbewertungen nach 
dem Modell zur Dienstpostenbewertung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement (KGSt) vornehmen, werden die Werte der Obergrenzenverordnung für einen Zeitraum 
von fünf Jahren vollständig ausgesetzt.

Es wird eine stufenweise Heraufsetzung des Pensionsalters für alle Berliner Beamt*innen geprüft, 
sobald die Heranführung der Beamtenbesoldung an den Durchschnitt der Bundesländer erreicht ist.

Die Koalition unterstützt, dass die vor einigen Jahren in der Tarifgemeinschaft der Länder abge-
schafften Leistungsprämien erneut diskutiert werden.

(…)

Grundschullehramt attraktiver gestalten

Die Koalition wird ein Gesetz ins Abgeordnetenhaus einbringen, das die Grundschullehrer*innen 
nach der neuen verlängerten Berliner Ausbildung in A13 einordnet. Nach dem auf der Ebene der Ta-
rifgemeinschaft der Länder (TdL) abgeschlossenen Tarifvertrag führt das zu einer höheren Eingrup-
pierung nach E13. Der Koalition ist bewusst, dass sie nach neuen Wegen suchen muss, um vorhan-
dene Diskrepanzen in der Vergütung/Besoldung anzugehen.

Es wird den Grundschullehrer*innen, die eine frühere Ausbildung oder eine in einem anderen 
Bundesland (mit niedrigerem Anforderungsprofil) abgeschlossen haben, die Möglichkeit gegeben, 
durch zusätzliche Qualifikationsmaßnahmen eine Gleichstellung zu erreichen. Dabei sind bereits er-
worbene Qualifikationen und die Erwerbsbiographie zu berücksichtigen.

Die Koalition unterstützt den Senat, bei Quereinsteiger*innen (Nichterfüller*innen) im Lehramt 
eine zusätzliche Erfahrungsstufe bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen (dazu zählt der Be-
darf) zu gewähren und somit die Anwerbung und das Halten von Lehrkräften zu verbessern.

Insbesondere für Mangelberufe sichert die Koalition den Behörden die Möglichkeiten bei der Aner-
kennung von vorweggenommenen Erfahrungsstufen zu. Dies wird mit dem Konzept zum Thema 
Mangelberufe verknüpft.rbsbiographie zu berücksichtigen.

(…)



Aktiver Natur- und Umweltschutz – ein ökologischer Aufbruch für 
Berlin

Für die Koalition ist aktive Umweltpolitik die Basis für ein lebenswertes Berlin, sie über-
nimmt damit Verantwortung für kommende Generationen. Die Koalition arbeitet auf Grund-
lage der UN-Nachhaltigkeitsziele. Für die Koalition ist Nachhaltigkeit eine Querschnittsaufga-
be aller Politikbereiche. Umweltschutz ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, denn häufig le-
ben Menschen mit geringem Einkommen an lauten und schmutzigen Hauptverkehrsstraßen. 
Die Koalition wird auch in der wachsenden Stadt dafür sorgen, dass gesunde Luft, weniger 
Lärm, sauberes Wasser, Grünflächen, Parks, Flüsse und Seen für alle zugänglich sind. Berlins
natürliche Ressourcen zu schützen und die grüne Infrastruktur zu stärken sind Kernanliegen 
der Koalition.

(...)

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Koalition stärkt die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Berlin. In jedem Bezirk soll 
ein Umweltbildungszentrum entstehen. Ein Fokus liegt dabei auf Naturerfahrungsräumen für Kin-
der und Jugendliche in dicht bebauten Bereichen. Zur Steuerung der Projekte und zur Förderung ei-
nes besseren Verständnisses für die Stadtnatur wird die Koalition nach Hamburger Vorbild eine Ko-
ordinierungsstelle für BNE einrichten. Das Freiwillige Ökologische Jahr wird fortgeführt, inter-
kulturell geöffnet und bei entsprechender Nachfrage ausgeweitet. Der Lange Tag der Stadtnatur 
wird gesichert.

(...)

Berlin – Stadt des Sports

Berlin ist eine Stadt des Sports. Er erhöht die Lebensqualität der Berliner*innen und fördert 
eine gesunde Lebensweise, sowie soziales, inklusives und faires Miteinander. Sport ist ein 
wichtiges Instrument für gesellschaftliche Integration und Teilhabe, unabhängig von Ge-
schlecht, Alter, sozialer Lage oder ethnisch-kultureller Herkunft, unabhängig ob mit oder 
ohne Behinderung und unabhängig, ob in traditionellen oder Trendsportarten betrieben. Der 
Sport lädt Zugewanderte und Geflüchtete gleichermaßen ein, in unserem Gemeinwesen anzu-
kommen und daran teilzuhaben. Die Koalition wird diese überwiegend ehrenamtlich er-
brachte Integrationsleistung des selbstorganisierten Sports stärken. Jedes Kind soll die Chan-
ce haben, seine Talente zu entwickeln und Freude an Sport und Bewegung zu haben, die ein 
Leben lang hält. In diesem Sinn unterstützt der Sport das Ziel der Koalition, eine ressortüber-
greifende Strategie gegen Kinderarmut und Benachteiligung und für Chancengleichheit zu 
entwickeln.

(…)

Schulsport und Nachwuchsförderung

Die Koalition wird den Schulsport stärken. Darin eingeschlossen ist die Förderung von Kooperatio-
nen von Schulen und Sportvereinen, einschließlich der dafür notwendigen Finanzierung und der 
Anpassung der Trainer/Übungsleiter-Vergütung. 

Angebote der sportbezogenen außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
müssen in allen Sozialräumen auch im Interesse der Förderung von Integration und Inklusion vor-
handen sein. Das Programm „Berlin hat Talent“ wird evaluiert und bei Bedarf ausgebaut. Die Koali-
tion wird den Schwimmunterricht stärken und Maßnahmen ergreifen, damit Schüler/-innen die 
Schule nicht ohne Schwimmbefähigung verlassen.



Die Koalition wird den Leistungssport fördern. Dazu wird die Profilquote evaluiert und Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze für Spitzensportler in der Berliner Verwaltung und in landeseigenen Un-
ternehmen bereitgestellt. 

Die Koalition steht zur Zusage, dass eine Realisierung des Nachwuchsleistungszentrums für den 1. 
FC Union Berlin unterstützt wird.

Das Konzept „Sport in Berlin – Perspektiven der Sportmetropole 2024“ wird fortgeschrieben und 
umgesetzt.

Die Koalition setzt sich für die Olympia- und Bundesstützpunkte unter Einbeziehung paralympi-
scher Sportarten in Berlin ein und unterstützt insbesondere die Errichtung eines Bundesstützpunkts 
BMX am Standort Mellowpark und einen paralympischen Stützpunkt Tischtennis.

Die Koalition möchte weiterhin internationale Großveranstaltungen nach Berlin holen.

Die Entscheidung über die Durchführung von reinkommerziellenSportveranstaltungen sowie ihre 
Kosten werden transparent gemacht. Der Zugang zu öffentlich geförderten Sportveranstaltungen 
muss für die Bürger/-innen erschwinglich und barrierefrei sein. Die Stärkung des Sports als Wirt-
schaftsfaktor soll auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung Beachtung finden. Die weitere Nut-
zung des Müggelsees für den muskelbetriebenen Wassersport wird gesichert.
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